
TGD-Programm Gesundheitsmonitoring  Checkliste für Abruf der 
Daten 

Voraussetzungen für Teilnahme 

1. Tierarzt (TA) ist TGD-Teilnehmer  

2. Landwirt (LW) ist TGD-Teilnehmer  

3. TA und LW haben einen Betreuungsvertrag abgeschlossen  

4. LW füllt Teilnahmeerklärung zum TGD-Programm Gesundheitsmonitoring aus (siehe 
Anlage) 

 

Auszug Zustimmungserklärung 

 

Wie erhält der Tierarzt die vorausgefüllte TGD-Betriebserhebung bzw. andere Berichte? 

5. TA kreuzt an, welche Berichte von Interesse sind und unterzeichnet diese 
Teilnahmeerklärung  

Häckchen gesetzt bei :  

Tagesbericht mit GMON:  
TA erhält nach jeder Milchleistungskontrolle (10 mal pro Jahr) einen Tagesbericht 
Gesundheitsmonitoring als pdf-Datei per email. 
Jahresbericht Tiergesundheit:   
Tierarzt kann folgende Daten tagesaktuell abrufen: 



 vorausgefüllte TGD-Betriebserhebung 
  grafischer Kurzbericht (wo steht Betrieb im Vergleich zu Bezirk und Bundesland)  
 Jahresberichte kurz oder lang abrufen.  

Stammdaten:  
Stammdaten inkl. männlicher Tiere und letzter Abkalbung und letzter Besamung können jederzeit 
abgerufen werden.  

Herdenmanagementdaten 
Werden nach jeder Milchleistungskontrolle als csv-Datei übermittelt. Diese Daten sind in einigen 
Bundesländern kostenpflichtig. Nähere Infos bei den LKV. 
 

6. Teilnahmeerklärung wird von TA oder LW  an LKV des Bundeslandes übermittelt (ev. über 
LKV-Kontrollorgan)  

7. Landes-LKV erfasst die Email-Adresse der Tierarztes, die LFBIS-Nummer des Landwirtes und 
die Informationen, welche Berichte/Daten vom betreffenden Betrieb freigeschaltet werden 
sollen 

 

Möglichkeiten des Abrufs der tagesaktuellen Berichte 

1. TGD-online ("Betrieb Stammdaten" - "Gesundheitsmonitoring")  

2. Homepage TGD-OÖ (http://www.ooe-tgd.at> TGD EDV Anwendungen > TGD Programm 
Gesundheitsmonitoring) 

3. Homepage ZAR (https://web.rdv.at/reportCall/index.jsf)  

Problem mit Abruf: 

 Achtung: Die erfasste TA-Email-Adresse auf der Zustimmungserklärung (siehe Punkt 5) 
muss mit der Email-Adresse, die für den Abruf verwendet wird, übereinstimmen!  

 Wenn der Abruf nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den LKV in Ihrem 
Bundesland oder den TGD. 

  


